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RS OGH 1961/1/20 2Ob510/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1961

Norm

ABGB §1327 b

Rechtssatz

Die Lebensgefährtin des Verunglückten, die mit diesem schon sieben Jahre in häuslicher Gemeinschaft gelebt, ihm zwei

Kinder geboren und für sein Begräbnis gesorgt hat, ist zu dem Personenkreis zu zählen, der im Sinne des § 1327 ABGB

Anspruch auf Ersatz der mit der Anschaffung der Trauerkleider verbundenen Kosten hat.
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